
Aktionsplan 2. Stufe der EU-Lärmkartierung gem. § 47d Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

der Lutherstadt Eisleben vom 04.04.2017
(Formblatt für Mitteilungen zur Aktionsplanung)

1. Allgemeines 

1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Hauptei-
senbahnstrecken und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind1)

Einwohnerzahl: 24.384 (Stand Dez. 2012)

Hauptverkehrsstraßen: Kartierungspflichtige Hauptverkehrstraßen sind die Bundestrassen B80 und 
B180 sowie die Landesstraße L151. Die Bundesstraße 80 führt aus Richtung Westen an die Ortschaft 
Helfta und trifft dort auf die B180 und die Landesstraße 151. Die Bundesstraße 180 tangiert die Stadt 
auf der westlichen Seite. Die L151 durchläuft Eisleben vom Gewerbegebiet Strohhügel aus bis zum 
Ortsausgang Richtung Wimmelburg. Südlich der Stadt befindet sich die Anschlussstelle „Eisleben“ der 
Bundesautobahn 38.

Sonstige Lärmquellen: Eisenbahnstrecke 

1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde

Lutherstadt Eisleben - Fachbereich 3 Kommunalentwicklung/Bau

Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: 03475 655-731,  03475 655-732 
Telefax:  03475 655-773 

1.3 Rechtlicher Hintergrund2)

§ 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz und Imm-ZustVO vom 08.10.2015 LSA

1.4 Geltende Grenzwerte3)

Lärmaktionsplanung ist in LSA erforderlich, wenn betroffene Einwohner an Hauptverkehrsstraßen mit 
nächtlichem  Beurteilungspegel > 55 dB(A) in der Nacht bei der Lärmkartierung 2012 ermittelt worden 
sind. 

2. Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten4)

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen – L151 einge-
klammert
LDEN   dB(A) Belastete Menschen – 

Straßenlärm
LNight   dB(A) Belastete Menschen – 

Straßenlärm

über 55 bis 60 202 (143) über 50 bis 55 463 (455)
über 60 bis 65 453 (453) über 55 bis 60 447 (444)
über 65 bis 70 488 (485) über 60 bis 65 123 (123)
über 70 bis 75 17 (17) über 65 bis 70 0 (0)
über 75 0 (0) über 70 0 (0)
Summe 1160 (1098) Summe 1033 (1022)
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Geschätzte Zahl der von Lärm an den Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und  
Wohnungen (eingeklammert L151)

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen

55 - 65 dB(A) LDEN 5,07 (0,69) 318
65 - 75 dB(A) LDEN 1,17 (0,28) 238
 über 75 dB(A) LDEN 0,29 (0,01) 0
Summe 6,5 (0,98) 556

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind5)

Die Verkehrslärmschutzverordnung gibt für die Nachtzeit in allgemeinen Wohngebieten 49 dB(A) und 
für Mischgebiete 54 dB(A) als Immissionsgrenzwert vor. Die untersuchten Wohnungen liegen zum Teil
in Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten. Eine genaue Zuordnung pro Wohnung wurde nicht 
durchgeführt. Wenn die meisten Wohnungen im untersuchten Bereich Mischgebieten zuzuordnen 
sind, sind ca. 570 Personen von Nachtpegeln größer 55 dB(A) betroffen.

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen

Zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdung wird vom Umweltbundesamt für die Nachtzeit ein Ein-
griffswert von 55 dB(A) vorgeschlagen. Im untersuchten Bereich (L151)  leben ca. 570 Menschen in 
Gebieten mit LNight > 55 dB(A). 

3. Maßnahmenplanung6)

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung7)

keine

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre8)

Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h für LKW und PKW in der Nachtzeit (22.00-06.00 Uhr) für Teile 
der L 151 im Bereich Kasseler Straße, Fritz-Wenck-Straße, Friedensstraße und Rathenaustraße. (sie-
he Anlage - Anfrage / Antrag vom 05.03.2013)

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 
Schutz für die nächsten fünf Jahre9)

Ruhige Gebiete werden nicht beeinflusst.

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen10)

Als langfristige Strategie wurde die Aufhebung des Einbahnstraßensystems am Knotenpunkt Fritz-
Wenck-Str./Kasseler Str. untersucht. Diese Untersuchung ergab jedoch geringere Minderungen der 
Betroffenenzahlen als die Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h und wurde daher nicht weiter in Er-
wägung gezogen. Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder -wälle sind im innerstädtischen Bereich 
nicht möglich. Eine Verlegung nach Süden wäre aufgrund der Topografie sehr schwierig. Bei einer 
Verlegung nach Norden würden bisher weniger betroffene Wohngebiete stärker belastet werden. Vor-
zuschlagen wären neue Flüsterasphaltsysteme, die auch schon für Geschwindigkeiten bis 40 km/h 
eingesetzt werden können. Da hierfür aber noch keine Lärmminderungswerte gemäß RLS 90 und kei-
ne Langzeitstudien vorliegen, ist eine genaue Berechnung der Betroffenenreduzierung nicht möglich. 
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3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen an den 
Hauptverkehrsstraßen (L151 eingeklammert) 11)

LDEN   dB(A) Belastete Menschen – 
Straßenlärm

LNight   dB(A) Belastete Menschen – 
Straßenlärm

über 55 bis 60 277 (218) Differenz:-0 über 50 bis 55 467 (459)     Differenz:-180
über 60 bis 65 404 (404) Differenz:-75 über 55 bis 60 385 (383)     Differenz:-184
über 65 bis 70 479 (476) Differenz:-26 über 60 bis 65 0 (0)             Differenz:-123
über 70 bis 75 (0) 0         Differenz:-17 über 65 bis 70 0 (0)
über 75 (0) 0 über 70 0 (0)
Summe 1160 (1098) Summe 852 (842)
Differenz Differenz

4. Formelle und finanzielle Informationen

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans 

Datum der Erstellung des Entwurfes zur Öffentlichkeitsbeteiligung: 19.12.2013                                  
(Bericht „Lärmaktionsplanung der Lutherstadt Eisleben (2013)“ Erstellungsdatum 24.05.2013)

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans

Da keine Maßnahmen geplant sind, ist die Aktionsplanung mit Beschlussfassung durch den Stadtrat 
am 04.04.2017 nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen.

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen

Eine öffentliche Auslegung hat im Zeitraum vom 30.01.2017 bis 28.02.2017 stattgefunden. Am 
04.04.2017 wurde der Aktionsplan im öffentlichen Teil des Stadtrates eingebracht und beschlossen. 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans12)

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Nachtzeit auf 30 km/h
bringt für mind. 480 Menschen im untersuchten Bereich (L151, Wohnungen mit LNight>50 dB(A)) eine 
Verbesserung um eine Pegelklasse. Die Verbesserung beträgt im Mittel 2,5 dB.
Trotz dieser Verbesserungen wurde die Maßnahme aufgrund anderer Bewertungskriterien vom 
Straßenverkehrsamt Sangerhausen abgelehnt. Die Begründung wird mit beigefügt (Schreiben vom 
19.11.2013). 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans13)

Kosten für die Aufstellung (Ausbreitungsrechnungen): 5612,04 €

4.6 Weitere finanzielle Informationen14)

Da keine Maßnahmen vorgesehen sind, entstehen aktuell keine weiteren Kosten.

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet

www.eisleben.eu (Menüpunkte“Rathaus bürgernah“ + „Amtsblatt“)

Ort, Datum
Lutherstadt Eisleben, den              
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Erläuterungen zum Ausfüllen dieser Formblätter enthält die nachfolgende Seite!

1) Die Einwohnerzahl der Gemeinde, ihre räumliche Gliederung und ihre Lage zur Hauptverkehrsstraße
bzw. Haupteisenbahnstrecke sind zu nennen.  Obwohl  Sachsen-Anhalt  über  keinen Großflughafen
nach der Begriffsbestimmung von § 47b Bundes-Immissionsschutzgesetz verfügt, sind für die betrof-
fenen Gemeinden,  die  im Rahmen der  durchgeführten  Lärmkartierung ermittelten  Geräusche des
Großflughafens  Leipzig/Halle  zu  nennen.  Sonstige  Straßen,  Eisenbahnstrecken  oder  weitere  An-
lagen, die auf die Gemeinde einwirken, können an dieser Stelle als sonstige Lärmquellen genannt
werden.

2) Der rechtliche Hindergrund ist mit dem Verweis auf § 47d BImSchG abschließend genannt.

3) Dieser Punkt ist nicht auszufüllen. Sachsen-Anhalt wird bei den Mitteilungen an das Bundesumwelt-
ministerium bzw. das Umweltbundesamt auf die entsprechenden, bereits an die Kommission übermit-
telten Grenzwerte verweisen.

4) Diese Daten sind den Lärmkarten zu entnehmen.

5) Die Bewertung sollte unter Beachtung des für den jeweiligen Standort bestehenden Schutzanspru-
ches nach der Verkehrslärmschutzverordnung und des Baugebietes nach der Baunutzungsverord-
nung erfolgen. Die Bewertung soll ferner darauf eingehen, ob die Personen in ehemals ruhigen Ge-
bieten lebten, die erst später verlärmt wurden, ob Schallschutzfenster abgelehnt wurden etc.

6) Sofern die Lärmkarte betroffene Einwohner  in Pegelklasse LNight > 55 dB(A) oder  höher ausweist,
muss Ziff. 3.1 bearbeitet werden.     

7) Hier sind durch die Gemeinde die Maßnahmen des Schallschutzes im Zusammenhang mit dem Neu-
bzw. Ausbau der Hauptverkehrsstraße aufzulisten. In der Regel sind die erforderlichen Maßnahmen
Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses, der den Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften
vorliegen  müsste.  Falls  neben  Maßnahmen des  aktiven  Schallschutzes  im  Einzelfall  auf  passive
Schallschutzmaßnahmen, wie Schallschutzfenster verwiesen worden ist, sind diese Maßnahmen hier
aufzulisten. Erfasst werden sollen ebenfalls Maßnahmen im Rahmen der Lärmsanierung an Bundesf-
ernstraßen. 

8) Nunmehr schließt  sich der entscheidende Prüfschritt an. Sofern die betroffenen Einwohner bereits
durch Schallschutzfenster in ihren Wohnungen gegen den Umgebungslärm geschützt werden und
alle verhältnismäßigen Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm der betroffenen Einwohner bereits aus-
geschöpft  sind,  erübrigt  sich eine weitere  Aktionsplanung.  Falls  aus dem  Ergebnis der Prüfung
Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung geplant werden, sind diese hier zu aufzuführen.
Auch Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung können hier genannt werden, beispielsweise Ver-
meidung der bauplanungsrechtlichen Festsetzung von schutzbedürftigen Wohn- oder Mischgebieten
in den verlärmten Bereichen. 
Konkret benannte Maßnahmen führen in der Regel zu einer Reduzierung der Zahl der Betroffenen
vor allem in den hohen Pegelklassen. Diese Zahlen werden unter Punkt 3.5 aufgelistet.

9) Sollten Maßnahmen zur Lärmminderung geplant werden, dürfen diese zum Beispiel bei einer Orts-
umgehungsstraße nicht zu einer Verschlechterung der Situation in den „Ruhigen Gebieten“, (Vergrö-
ßerung der Betroffenenzahl) führen. 

10) Hier sind Maßnahmen aufzuführen, deren Realisierung erst nach einem Zeitraum von mehr als fünf
Jahren umgesetzt werden können. 
Konkret benannte Maßnahmen sollen auch hier in der Regel zu einer Veränderung (Reduzierung der
Betroffenenzahlen in den hohen Pegelklassen!) der Zahl der betroffenen Personen in den einzelnen
Pegelklassen führen. Diese werden unter Punkt 3.5 aufgelistet.

11) Durch Ausbreitungsberechnungen zur Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen der Lärm-aktionspla-
nung, lassen sich die Zahl der betroffenen Einwohner in den einzelnen Pegelklassen neu berechnen.
Vorrangiges Ziel ist eine Reduzierung der Zahl der betroffenen Einwohner in den hohen Pegelklas-
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sen. Neben der Zahl der betroffenen Einwohner für den Tag-Abend-Nacht-Zeitraum muss auch die
Zahl der betroffenen Einwohner in der Nacht für die einzelnen Pegelklassen ausgewiesen werden.
Die ermittelten Summen aus der Gesamtzahl der betroffenen Einwohner werden jeweils für den Tag-
Abend-Nacht-Zeitraum (LDEN) und den Nachtzeitraum (LNight) angegeben. 
Die Reduzierung ergibt sich aus der Differenz der  Angaben in Punkt 2.1 und Punkt 3.5.
  

 12) Zusammenfassend kann an dieser Stelle die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen aufgeführt wer-
den. In der Regel werden Maßnahmen dann als besonders wirkungsvoll betrachtet, wenn ihre Aus-
wirkungen die Lebensqualität einer großen Zahl von Betroffenen verbessert haben.

13) Sofern diese Informationen verfügbar sind. 

14) Hier können Kosten-Nutzen- oder Kostenwirksamkeitsanalysen angeführt werden.
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1. Aufgabenstellung 

Der Zweck der Lärmminderungsplanung (Lärmkartierung und Lärmaktions- 
planung) gemäß der Umgebungslärmrichtlinie besteht in der Gewährleistung  
eines  hohen  Gesundheits- und  Umweltschutzniveaus  für  die  Bevölkerung  
durch eine Sanierung lärmbelasteter Bereiche [1]. 
Hierzu  werden  in  den  Aktionsplänen  für  die  Bereiche, die  im  Rahmen  der  
Lärmkartierung  als  hoch  lärmbelastet  ausgewiesen  sind, Maßnahmen zur  
Lärmsanierung entwickelt [2]. 
Im Rahmen der Lärmkartierung waren Teile der Bundesstraßen 80 und 180 
sowie die Landesstraße 151 kartierungspflichtig. Anhand der Lärmkarten und 
den Tabellen der Betroffenenzahlen finden sich stark belastete Gebiete an der 
L151. Dafür sollen im Rahmen der Lärmaktionsplanung Minderungsmöglichkeit 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Betroffenenzahlen untersucht werden.  

 

2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes  

Die Lutherstadt Eisleben ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Mansfeld-

Südharz im östlichen Harzvorland, Sachsen-Anhalt. Sie hat 25.285 Einwohner 

(Stand Dez. 2011) [3]. Die Bundesstraße 80 führt aus Richtung Westen an die 

Ortschaft Helfta und trifft dort auf die B180 und die Landesstraße 151. Die 

Bundesstraße 180 tangiert die Stadt auf der westlichen Seite. Die L151 

durchläuft Eisleben vom Gewerbegebiet Strohhügel aus bis zum Ortsausgang 

Richtung Wimmelburg. Südlich der Stadt befindet sich die Anschlussstelle 

„Eisleben“ der Bundesautobahn 38. Bild 1 zeigt die kartierten Straßenabschnitte. 

         

Bild 1: kartierte Straßenabschnitte in Eisleben 
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3. Rechtlicher Hintergrund und geltende Grenzwerte 

 Richtlinie  2002 / 49 / EG des europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm 

 Sechster Teil des Bundes – Immissionsschutzgesetzes 

„Lärmminderungsplanung“ (§§ 47a bis 47f) 

 Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 

(VBUS) vom 22. Mai 2006, Bundesanzeiger Nr. 154a, vom 17. August 

2006 

 Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 

durch  

Umgebungslärm (VBEB) vom 09. Februar 2007, Bundesanzeiger Nr. 75, 

vom 20. April 2007 

 Hinweise zur Lärmaktionsplanung 

Grenzwerte für die Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung wurden bisher nicht in 

deutsches Recht überführt. Vom Umweltbundesamt werden unverbindlich 

folgende Eingriffswerte vorgeschlagen: 

Umwelthandlungsziel Zeitraum LDEN LNight 
Vermeidung von 
Gesundheitsgefährdung 

kurzfristig 65 dB(A) 55 dB(A) 

Minderung der erheblichen 
Belästigung 

mittelfristig 60 dB(A) 50 dB(A) 

Vermeidung von erheblicher 
Belästigung 

langfristig 55 dB(A) 45 dB(A) 

 

Die Lärmindizes „LDEN“ und „LNight“ werden unter Berücksichtigung der 

Verkehrszahlen 2010, der Straßenoberfläche, der Geländesteilheit und der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ermittelt. Der Lärmindex LDEN  dient zur 

Beschreibung für die allgemeine Belästigung. Hierbei handelt es sich um einen 

24-Stunden-Mittelungspegel, welcher den Tagzeitraum (6-18 Uhr), den 

Abendzeitraum (18-22 Uhr) und den Nachtzeitraum (22-6 Uhr) aufgrund der 

unterschiedlichen Ruhebedürfnisse in diesen Zeiträumen entsprechend 

gewichtet. Der Nachtwert LNight  (22-6 Uhr) dient der Beurteilung der Nachtruhe 

und ist für gesundheitsrelevante Aspekte besonders wichtig. 
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Die Gemeinden können im Rahmen ihrer Planung weitergehende Kriterien 

anwenden [2]. 

Weiterhin können die Ergebnisse der Lärmkartierung mit den Grenzwerten der 

DIN 18005 und des 16. BImSchG verglichen werden. Diese gelten jedoch für 

den Neu- oder Umbau von Straßen  und sind abhängig von der Einordnung des 

Gebietes. So liegt z.B. die Zumutbarkeitsschwelle nach VerkehrslärmschutzVO 

(16.BImSchV) für Wohngebiete bei 59/49 dB(A) tags/nachts. 

 

4. Verwendete Daten 

 Daten und Ergebnisse aus der Lärmkartierung (Bericht 1-11-05-359) 

 Bericht „Verkehrsplanerische Untersuchung in der Lutherstadt Eisleben 

Knotenpunkt Fritz-Wenck-Straße / Kasseler Straße“ (Ingenieurbüro für 

Verkehrsplanung, Büro Magdeburg, April 2008) 

  

Für die Straßenabschnitte wurden folgende Verkehrsdaten verwendet: 

Tabelle 1: Verkehrsdaten der  kartierungspflichtigen Straßenabschnitte der           
Stadt Eisleben (Maßgebende Verkehrsstärke M (KFZ/h),  
Maßgebender LKW-Anteil p am Gesamtverkehr M in %) 

 Zeitraum 
Tag 

(6.00-18.00 Uhr) 
Abend 

(18.00-22.00 Uhr) 
Nacht 

(22.00-06.00 Uhr) 

Straße Zählstellennr. M p M p M p 

L 151 44351032 619 2,6 440 1,3 96 3,2 

L 151 44351031 572 3,9 406 2 89 4,8 

L 151 44351029 411 4,5 292 2,3 64 5,7 

L 151 44351028 984 2,2 699 1,1 153 2,8 

 

Die Straßenoberfläche besteht aus normalem Asphalt. Als Regelquerschnitt 

wurde für das Stadtgebiet 7,5 m digitalisiert. Die Berechnungen erfolgten mit 

dem Programm „IMMI 2013“ der Firma „Wölfel, Messsysteme, Software“ aus 
97204 Höchberg bei Würzburg. 
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5. Ergebnisse der Lärmkartierung und deren Bewertung 

Ausgangspunkt für die Berechnungen der Lärmaktionsplanung sind die Zahlen 
belasteter Bewohner an der L151 aus der Lärmkartierung. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt für die Nachtzeit die Anzahl der Menschen geordnet nach 
Straßen, die Lärm einer bestimmten Pegelklasse ausgesetzt sind. Fett 
umrandet sind die Betroffenenzahlen, die oberhalb des Eingriffswertes zur 
Vermeidung von Gesundheitsgefährdung für die Nacht von 55 dB(A) liegen. 
Von den 530 untersuchten Wohnungen liegen 270 Wohnungen (567 Bewohner) 
nachts in einem Bereich, der zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen kann.  
 
Tabelle 2: Istzustand LNight 

>50-55 >55-60 >60-65 Summe 
dB dB dB 

 
Ahornweg 4 0 0 4 
Albrechtstraße 34 15 0 49 
Am Wolfstor 4 0 0 4 
Bahnhofsring** 0 29 0 29 
Bahnhofstraße 6 4 0 10 
Clingesteinstraße 12 10 0 22 
Friedrich-Engels-Straße 2 8 0 10 
Fritz-Wenck-Straße 0 39 58 97 
Friedensstraße 0 25 17 42 
Goethestraße 6 11 0 17 
Hallesche Straße 339 63 0 402 
Hauptstraße 2 16 0 18 
Johannes-Noack-Straße 2 4 0 6 
Kasseler Straße 10 93 14 117 
Kleine Rammtorstraße 9 0 0 9 
Lindenstraße 0 42 0 42 
Luisenstraße 0 0 0 0 
Rudolf-Breitscheid-Straße 5 14 0 19 
Rammberg 0 2 2 4 
Rathenaustraße** 8 64 23 95 
Stephan-Neuwirth-Straße 0 0 9 9 
Sonnenweg 2 0 0 2 
Welckerstraße 10 5 0 15 
Summe 455 444 123 1022 

**Kartierung/Lärmaktionsplanung  optional 

 

Schwerpunkte sind die Fritz-Wenck-Straße, die Friedenstraße, die Kasseler 

Straße, die Rathenaustraße und die Hallesche Straße (in der Tabelle rot 

markiert).   
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6. Maßnahmen 

Als kurzfristige Maßnahme zur Reduktion der Zahl der belasteten Menschen 
wurde der Einfluss der Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für 
die L151 von Gemarkungsgrenze Wimmelburg bis zur Unterrißdorfer Straße 
untersucht. Dabei wurden folgende Möglichkeiten der 
Geschwindigkeitsbegrenzung analysiert: 
 

 LKW 30 km/h ganztätig  

 LKW und PKW 30 km/h ganztätig 

 LKW und PKW 30 km/h nur nachts (22.00 – 06.00 Uhr) 

 LKW 30 km/h nur nachts (22.00 – 06.00 Uhr) 

 

Eine langfristige Möglichkeit zur Reduzierung der Betroffenenzahlen an der 
L151 wäre die Möglichkeit der Aufhebung des Einbahnstraßensystems. Die 
Untersuchung wurde für den Knotenpunkt Fritz- Wenck-Straße, Kasseler 
Straße und Wolfstor durchgeführt. Grundlage hierfür sind Prognosezahlen aus 
dem Bericht „Verkehrsplanerische Untersuchung in der Lutherstadt Eisleben 
Knotenpunkt Fritz-Wenck-Straße / Kasseler Straße“ (Ingenieurbüro für 
Verkehrsplanung, Büro Magdeburg, April 2008). Nachfolgendes Bild zeigt den 
betreffenden Knotenpunkt. 

 

 
    

Ausgangspunkt der Prognose waren die Zähldaten vom 14.02.2008 in der von 
0.00 Uhr bis 24.00 Uhr. In Anlage 1 zeigt die Grafik oben den Ausgangspunkt 
(Zähldaten 2008) und unten die prognostizierte Situation mit aufgehobenem 
Einbahnverkehr in der Kasseler Straße. 
2008 wurden an der Fritz-Wenck-Straße 13339 Fahrzeuge in 24h gezählt. An 
der Kasseler Straße (L151) waren es 11136 KFZ/24h. Die Prognose zeigt, dass 
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durch die Aufhebung der Einbahnstraße  die 24h-Werte an der Fritz-Wenck-
Straße auf 12000 und an der Kasseler Straße auf 10210 sinken. Das entspricht 
einer Reduzierung auf 89,9 % für die Fritz-Wenck-Straße und 91,68 % für die 
Kasseler Straße.  
Diese prozentuale Verringerung des Gesamtverkehrs wurde auf die 
Verkehrszahlen  der in der Lärmkartierung verwendeten Zählung von 2010 
bezogen. Nachfolgende Tabelle zeigt die reduzierten Werte für die maßgebliche 
Verkehrsstärke M (KFZ/h) und den maßgeblichen LKW-Anteil p am 
Gesamtverkehr in %. Eingeklammert sind die Ursprungsdaten. 
 
Tabelle 3: Veränderung der Verkehrszahlen durch Aufhebung des    
                 Einbahnstraßensystems 

 

 Zeitraum 
Tag 

(6.00-18.00 
Uhr) 

Abend 
(18.00-22.00 

Uhr) 

Nacht 
(22.00-06.00 

Uhr) 

Straße Zählstellennr. M p M p M p 

L 151 
44351031 

Fritz-Wenck 
515 

(572) 
3,9 

365 
(406) 

2 
80 

(89) 
4,8 

L 151 
44351031 
Kasseler 

524 
(572) 

3,9 
372 

(406) 
2 

82 
(89) 

4,8 

L 151 44351029 
370 

(411) 
4,5 

263 
(292) 

2,3 
58 

(64) 
5,7 

L 151 44351028 
885 

(984) 
2,2 

629 
(699) 

1,1 
138 

(153) 
2,8 

 
Mit den reduzierten Werten wurde erneut die Berechnung zur Ermittlung der 
Betroffenenzahlen durchgeführt.  
 
 
 
Andere Möglichkeiten wie z.B. die Verlagerung des Verkehrsaufkommens sind 
hier nicht praktikabel. Eine südliche Umgehung wäre  aufgrund der Topografie 
nicht möglich und eine Verlegung nördlich der L151 würde bisher weniger 
betroffene Wohngebiete zusätzlich belasten. Weitere langfristige Maßnahmen 
wie z.B. Schallschutzwände und –wälle sind im innerstädtischen Bereich (L151) 
nicht machbar, da die Häuser dicht an der Straße stehen.  
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7. Ergebnisse der Variationsrechnungen 

Die ausführlichen Ergebnisse der Variationsrechnungen sind in Anlage 2 
dargestellt. Tabelle 4 und 5 zeigen die zusammengefassten Ergebnisse. 
Dargestellt sind dort die zusammengefassten Zahlen belasteter Menschen für 
die Pegelklassen 55-60 dB(A), 60-65 dB(A), 65-70 dB(A) und 70-75 dB(A). Zu 
vergleichen sind die Ergebnisse der Geschwindigkeitsreduktion mit dem 
Ausgangswert (Istzustand).  
Tabelle 4 zeigt, dass die Belastetenzahlen am stärksten reduziert werden, wenn 
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit für LKW und PKW 30 km/h beträgt. 
Eine Ursache hierfür ist der geringe LKW-Anteil am Gesamtverkehr. Er beträgt 
im Mittel für die L151 in der Nacht 4%, am Abend 1,8% und am Tag 3%. 
Weiterhin wurde der Einfluss einer Geschwindigkeitsreduktion auf die Belas-
tetenzahlen für den ganzen Tag untersucht, sowie der Einfluss der Aufhebung 
des Einbahnstraßensystems am Knotenpunkt Fritz- Wenck-Straße/Kasseler 
Straße. 
Vergleicht man die Zahlen „Aufhebung Einbahnstraßensystem“ mit denen der 
Variationsrechnungen „30 km/h LKW und PKW nachts“ zeigt sich, dass eine 
Geschwindigkeitsreduktion mit Sicherheit die effektivere Maßnahme ist.  

 
Tabelle 4: Zusammenfassung der Variationsrechnungen LNight 

 

Maßnahme  
Ist-

Zustand 

30 km/h 

LKW 

ganztägig 

30 km/h 

LKW, PKW 

ganztägig 

30 km/h 

LKW, PKW 

Nachts  

30 

km/h 

LKW 

Nachts 

Aufhebung 

Einbahnstr. 

Pegelklasse  

    

  

>55-60 455 462 459 459 462 459 

>60-65 444 481 383 383 481 460 

>65-70 123 13 0 0 13 84 

>70-75 0 0 0 0 0 0 

 
 

Tabelle 5: Zusammenfassung der Variationsrechnungen LDEN 
 

Maßnahme  
Ist-

Zustand 

30 km/h 

LKW 

ganztägig 

30 km/h 

LKW, PKW 

ganztägig 

30 km/h 

LKW, PKW 

Nachts  

30 

km/h 

LKW 

Nachts 

Aufhebung 

Einbahnstr. 

Pegelklasse  

    

  

>50-55 143 208 428 218 178 186 

>55-60 453 428 384 404 431 420 

>60-65 485 462 270 476 487 490 

>65-70 17 0 0 0 2 2 
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Auch wenn die ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung am Tage Belastungen 
reduziert, ist die Geschwindigkeitsreduzierung von 22 -6 Uhr als kurzfristiges Ziel  
zu favorisieren, da der Schutz der Nachtruhe besonders wichtig ist. Deshalb ist 
die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 22- 6 Uhr nachts auf 
30 km/h für die Stadt Eisleben die Maßnahme zur kurzfristigen Reduzierung der 
Belastetenzahlen.  
 
 
Die öko-control GmbH schlägt vor, diese Maßnahme zu realisieren. 
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8. Schlussbemerkung 

 

Die öko-control GmbH verpflichtet sich, alle ihr durch die Erarbeitung des Gutachtens 

bekannt gewordenen Daten nur mit dem Einverständnis des Auftraggebers an Dritte 

weiterzuleiten. 

 

 

Schönebeck, 24.05.2013 

 

 

 

                         

Dr. Wolf-Michael Feldbach     Dipl.-Phys. S. Deiter 

Geschäftsführer der öko-control GmbH   Bearbeiter 

 

 

 

 



Anlage 1: Auszug aus [5]  
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Anlage 1: Auszug aus [5]

N 



Anlage 2: Variationsrechnungen 

A2.1 Ausgangspunkt LDEN 

Bezeichnung >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 Summe 

 

dB dB dB dB 

 Ahornweg 4 2 0 0 6 

Albrechtstraße 0 47 2 0 49 

Am Hohlweg           5 0 0 0 5 

Am Wolfstor 2 4 0 0 6 

Bahnhofsring 0 6 23 0 29 

Bahnhofstraße 9 0 4 0 13 

Clingesteinstraße 5 7 10 0 22 

Friedrich-Engels-Straße 0 2 8 0 10 

Fritz-Wenck-Straße 0 5 77 15 97 

Friedensstraße 0 0 42 0 42 

Goethestraße 0 6 11 0 17 

Hallesche Straße 30 319 58 0 407 

Hauptstraße 2 10 6 0 18 

Johannes-Noack-Straße 0 2 4 0 6 

Kasseler Straße 5 11 103 0 119 

Kleine Rammtorstraße 7 4 0 0 11 

Lindenstraße 2 0 42 0 44 

Luisenstraße 2 0 0 0 2 

Rudolf-Breitscheid-Straße 4 17 0 0 21 

Rammberg 6 0 4 0 10 

Rathenaustraße 26 8 77 2 113 

Stephan-Neuwirth-Straße 7 0 9 0 16 

Sonnenweg 2 0 0 0 2 

Ulmenweg 8 0 0 0 8 

Unterrißdorfer Straße 8 0 0 0 8 

Welckerstraße 9 3 5 0 17 

Summe 143 453 485 17 1098 

 

 
 
 
 
 
 
 



A2.2 LKW und PKW 30 km/h von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr (nachts) 

LNight (30km/h für PKW und LKW nachts); eingeklammert sind jeweils die 

Betroffenenzahlen des Istzustandes zum Vergleich: 

 

>50-55 >55-60 >60-65 

 dB dB dB 

Ahornweg 2 (4) 0 0 

Albrechtstraße 49 (34) 0 (15) 0 

Am Wolfstor 4 0 0 

Bahnhofsring 29 (0) 0 (29) 0 

Bahnhofstraße 0 (6)  4 (4) 0 

Clingesteinstraße 0 (12) 10 (10) 0 

Friedrich-Engels-Straße 0 (2) 8 0 

Fritz-Wenck-Straße 13 (0) 84 (39) 0 (58) 

Friedensstraße 0 42 (25) 0 (17) 

Goethestraße 7 (6) 4 (11) 0 

Hallesche Straße 249 (339) 34 (63) (0) 

Hauptstraße 10 (2) 6 (16) 0 

Johannes-Noack-Straße 0 (2) 4 0 

Kasseler Straße 15 (10) 97 (93) 0 (14) 

Kleine Rammtorstraße 4 (9) 0 0 

Lindenstraße 42 (0) 0 (42) 0 

Luisenstraße 0 0 0 

Rudolf-Breitscheid-Straße 17 (5) 0 (14) 0 

Rammberg 2 (0) 2 (2) 0 (2) 

Rathenaustraße 8 79 (64) 0 (23) 

Stephan-Neuwirth-Straße 0 9 (0) 0 (9) 

Sonnenweg 0 (2) 0 0 

Welckerstraße 8 (10) 0 (5) 0 

Summe 459 (455) 383 (444) 0 (123) 



 
LDEN (30km/h für PKW und LKW nachts); eingeklammert sind jeweils die 
Betroffenenzahlen des Istzustandes zum Vergleich 
 

Bezeichnung >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 

     Ahornweg 4 2 0 0 

Albrechtstraße 0 49 (47) 0 (2) 0 

Am Hohlweg           5 0 0 0 

Am Wolfstor 2 4 0 0 

Bahnhofsring 0 21 (6) 8 (23) 0 

Bahnhofstraße 9 0 4 0 

Clingesteinstraße 12 (5) 0 (7) 10 0 

Friedrich-Engels-Straße 2 (0) 0 (2) 8 (8) 0 

Fritz-Wenck-Straße 0 5 92 (77) 0 (15) 

Friedensstraße 0 0 42 0 

Goethestraße 6 (0) 7 (6) 4 (11) 0 

Hallesche Straße 88 (30) 261 (319) 58 (58) 0 

Hauptstraße 2 10 6 0 

Johannes-Noack-Straße 2 (0) 0 (2) 4 (4) 0 

Kasseler Straße 5 11 103 0 

Kleine Rammtorstraße 7 4 0 0 

Lindenstraße 2 0 42 0 

Luisenstraße 2 0 0 0 

Rudolf-Breitscheid-Straße 4 17 0 0 

Rammberg 6 2 (0) 2 (4) 0 

Rathenaustraße 26 8 79 (77) 0 (2) 

Stephan-Neuwirth-Straße 7 0 9 0 

Sonnenweg 2 0 0 0 

Ulmenweg 8 0 0 0 

Unterrißdorfer Straße 8 0 0 0 

Welckerstraße 9 3 5 0 

Summe 218 (143) 404 (453) 476 (485) 0 (17) 

 
 

 



A2.3 LKW 30 km/h nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 

 

LNight: LKW 30 km/h nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) eingeklammert sind 

jeweils die Betroffenenzahlen des Istzustandes zum Vergleich 

 

>50-55 >55-60 >60-65 

    Ahornweg 2 (4) 0 0 

Albrechtstraße 49 (34) 0 (15) 0 

Am Wolfstor 4 0 0 

Bahnhofsring 10 (0) 19 (29) 0 

Bahnhofstraße 0 (6) 4 (4) 0 

Clingesteinstraße 0 (12)  10 (10) 0 

Friedrich-Engels-Straße 2 8 0 

Fritz-Wenck-Straße 5 (0) 81 (39) 11 (58) 

Friedensstraße 0 42 (25) 0 (17) 

Goethestraße 6 11 0 

Hallesche Straße 327 (339) 58 (63) 0 

Hauptstraße 10 (2) 6 (16) 0 

Johannes-Noack-Straße 2 4 0 

Kasseler Straße 11 (10) 103 (93) 0 (14) 

Kleine Rammtorstraße 4 (9) 0 0 

Lindenstraße 0 42 0 

Rudolf-Breitscheid-Straße 17 (5) 0 (14) 0 

Rammberg 2 (0) 2 (2) 0 (2) 

Rathenaustraße 8 77 (64) 2 (23) 

Stephan-Neuwirth-Straße 0 9 (0) 0 (9) 

Sonnenweg 0 (2) 0 0 

Welckerstraße 3 (10) 5  0 

Summe 462 (455) 481 (444) 13 (123) 

 

 

 

 

 

 



LDEN (30km/h für PKW und LKW nachts); eingeklammert sind jeweils die 
Betroffenenzahlen des Istzustandes zum Vergleich 

 
Bezeichnung >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 

     Ahornweg 4 2 0 0 

Albrechtstraße 0 49 (47) 0 (2) 0 

Am Hohlweg           5 0 0 0 

Am Wolfstor 2 4 0 0 

Bahnhofsring 0 15 (6) 14 (23) 0 

Bahnhofstraße 9 0 4 0 

Clingesteinstraße 12 (5) 0 (7) 10 (10) 0 

Friedrich-Engels-Straße 2 (0) 0 (2) 8 0 

Fritz-Wenck-Straße 0 5 92 (77) 0 (15) 

Friedensstraße 0 0 42 0 

Goethestraße 6 (0) 0 (6) 11 0 

Hallesche Straße 48 (30) 301 (319) 58 0 

Hauptstraße 2 10 6 0 

Johannes-Noack-Straße 2 (0) 0 (2) 4 0 

Kasseler Straße 5 11 103 0 

Kleine Rammtorstraße 7 4 0 0 

Lindenstraße 2 0 42 0 

Luisenstraße 2 0 0 0 

Rudolf-Breitscheid-Straße 4 17 0 0 

Rammberg 6 2 (0)  2 (4) 0 

Rathenaustraße 26 8 77 2 

Stephan-Neuwirth-Straße 7 0 9 0 

Sonnenweg 2 0 0 0 

Ulmenweg 8 0 0 0 

Unterrißdorfer Straße 8 0 0 0 

Welckerstraße 9 3 5 0 

Summe 178 (143) 431 (453) 487 (485) 2 (17) 



A 2.4 Aufhebung des Einbahnstraßensystems 

 
LNight:    Auswirkung auf die Betroffenenzahlen bei Aufhebung des   

Einbahnstraßensystems am Knotenpunkt Fritz- Wenck-Straße,    
Kasseler Straße und Wolfstor  

  

 

>50-55 >55-60 >60-65 

 

dB dB dB 

Ahornweg 4 0 0 

Albrechtstraße 44 (34)  5 (15) 0 

Am Wolfstor 4 0 0 

Bahnhofsring 0 29 0 

Bahnhofstraße 6 4 0 

Clingesteinstraße 12 10 0 

Friedrich-Engels-Straße 2 8 0 

Fritz-Wenck-Straße 0 58 (39) 39 (58) 

Friedensstraße 0 25 17 

Goethestraße 6 11 0 

Hallesche Straße 335 (339) 63 0 

Hauptstraße 5 (2) 11 (16) 0 

Johannes-Noack-Straße 2 4 0 

Kasseler Straße 10 102 (93) 5 (14) 

Kleine Rammtorstraße 4 (9) 0 0 

Lindenstraße 0 42 0 

Rudolf-Breitscheid-Straße 3 (5) 14 0 

Rammberg 0 4 (2) 0 (2) 

Rathenaustraße 16 (8) 56 (64) 23 

Stephan-Neuwirth-Straße 0 9 (0) 0 (9) 

Sonnenweg 2 0 0 

Welckerstraße 4 (10) 5 0 

 459 (455) 460 (444) 84 (123) 

 

 

 



 A2.5 LKW 30 km/h ganztags 

 

LDEN  (30km/h für LKW ganztags); eingeklammert sind jeweils die 

Betroffenenzahlen des Istzustandes zum Vergleich 

 

>55-60 >60-65 >65-70 >70-75 

 

dB dB dB dB 

Ahornweg 4 2 0  

Albrechtstraße 0 49 (47) 0 (2)  

Am Hohlweg 5 0 0  

Am Wolfstor 2 4 0  

Bahnhofsring 0 29 (6) 0 (23)  

Bahnhofstraße 9 0 4  

Clingesteinstraße 12 (5) 0 (7) 10  

Fr.-Engels-Str. 2 (0) 0 (2) 8  

Fritz-Wenck-Str. 0 5 92 (77) 0 (15) 

Friedensstraße 0 0 42  

Goethestraße 6 (0) 7 (6) 4 (11)  

Hallesche Straße 76 (30) 273 (319) 58  

Hauptstraße 2 10 6  

Johannes-Noack-Straße 2 (0) 0 (2) 4  

Kasseler Straße 7 (5) 11 101 (103)  

Kleine Rammtorstraße 7 4 0  

Lindenstraße 2 0 42  

Luisenstraße 2 0 0  

Rudolf-Breitscheid-Straße 4 17 0  

Rammberg 6 2 (0) 2 (4)  

Rathenaustraße 26 8 79 (77) 2 

Stephan-Neuwirth-Straße 7 0 9  

Sonnenweg 2 0 0  

Ulmenweg 8 0 0  

Welckerstraße 9 7 (3) 1 (5)  

Unterrißdorfer Straße 8 0 0  

 208 (143) 428 (453) 462 (485)  



 A2.6 LKW und PKW 30 km/h ganztags 

 

LDEN  (30km/h für LKW und PKW ganztags); eingeklammert sind jeweils die 

Betroffenenzahlen des Istzustandes zum Vergleich 

 

>55-60 >60-65 >65-70 >70-75 

 

dB dB dB dB 

Ahornweg 2 (4) 2 (2) 0 0 

Albrechtstraße 4 (0) 45 (47) 0 (2) 0 

Am Hohlweg 5 0 0 0 

Am Wolfstor 2 3 (4) 0 0 

Bahnhofsring 0 29 (6) 0 (23) 0 

Bahnhofstraße 6 (9) 0 4 0 

Clingesteinstraße 12 (5) 5 (7) 5 (10) 0 

Friedrich-Engels-Straße 2 (0) 0 (2) 8 0 

Fritz-Wenck-Straße 0 13 (5) 84 (77) 0 (15) 

Friedensstraße 0 8 (0) 34 (42) 0 

Goethestraße 6 (0) 7 (6) 4 (11) 0 

Hallesche Straße 303 (30) 90 (319) 14 (58) 0 

Hauptstraße 2 10 6 0 

Johannes-Noack-Straße 2 (0) 0 (2) 4 0 

Kasseler Straße 8 (5) 79 (11) 32 (103) 0 

Kleine Rammtorstraße 7  4 0 0 

Lindenstraße 2 42 (0) 0 (42) 0 

Luisenstraße 2 0 0 0 

Rudolf-Breitscheid-Straße 4 17 0 0 

Rammberg 6 2 (0) 2 (4) 0 

Rathenaustraße 16 (26) 23 (8) 64 (77) 0 (2) 

Stephan-Neuwirth-Straße 7 0 9 0 

Sonnenweg 2 0 0 0 

Ulmenweg 8 0 0 0 

Welckerstraße 12 (9) 5 (3) 0 (5) 0 

Unterrißdorfer Straße 8 0 0 0 

 428 (143) 384 (453) 270 (485) 0 (17) 
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Aktionsplan 2. Stufe der EU-Lärmkartierung gem. § 47d Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

der Lutherstadt Eisleben vom 24.05.2013
(Formblatt für Mitteilungen zur Aktionsplanung)

1. Allgemeines 

1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Hauptei-
senbahnstrecken und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind1)

Einwohnerzahl: 24.384 (Stand Dez. 2012)

Hauptverkehrsstraßen: Kartierungspflichtige Hauptverkehrstraßen sind die Bundestrassen B80 und 
B180 sowie die Landesstraße L151. Die Bundesstraße 80 führt aus Richtung Westen an die Ortschaft 
Helfta und trifft dort auf die B180 und die Landesstraße 151. Die Bundesstraße 180 tangiert die Stadt 
auf der westlichen Seite. Die L151 durchläuft Eisleben vom Gewerbegebiet Strohhügel aus bis zum 
Ortsausgang Richtung Wimmelburg. Südlich der Stadt befindet sich die Anschlussstelle „Eisleben“ der
Bundesautobahn 38.

Sonstige Lärmquellen: Eisenbahnstrecke 

1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde

Lutherstadt Eisleben - Fachbereich 3 Kommunalentwicklung/Bau

Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: 03475 655-731,  03475 655-732 
Telefax:  03475 655-773 

1.3 Rechtlicher Hintergrund2)

§ 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz

1.4 Geltende Grenzwerte3)

2. Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten4)

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen – L151 einge-
klammert
LDEN   dB(A) Belastete Menschen – 

Straßenlärm
LNight   dB(A) Belastete Menschen – 

Straßenlärm

über 55 bis 60 202 (143) über 50 bis 55 463 (455)

über 60 bis 65 453 (453) über 55 bis 60 447 (444)

über 65 bis 70 488 (485) über 60 bis 65 123 (123)

über 70 bis 75 17 (17) über 65 bis 70 0 (0)

über 75 0 (0) über 70 0 (0)

Summe 1160 (1098) Summe 1033 (1022)

Geschätzte Zahl der von Lärm an den Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und  
Wohnungen (eingeklammert L151)

1/5



LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen

55 - 65 dB(A) LDEN 5,07 (0,69) 318

65 - 75 dB(A) LDEN 1,17 (0,28) 238

 über 75 dB(A) LDEN 0,29 (0,01) 0

Summe 6,5 (0,98) 556

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind5)

Die Verkehrslärmschutzverordnung gibt für die Nachtzeit in allgemeinen Wohngebieten 49 dB(A) und 
für Mischgebiete 54 dB(A) als Immissionsgrenzwert vor. Die untersuchten Wohnungen liegen zum Teil
in Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten. Eine genaue Zuordnung pro Wohnung wurde nicht 
durchgeführt. Wenn die meisten Wohnungen im untersuchten Bereich Mischgebieten zuzuordnen 
sind, sind ca. 570 Personen von Nachtpegeln größer 55 dB(A) betroffen.

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen

Zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdung wird vom Umweltbundesamt für die Nachtzeit ein Ein-
griffswert von 55 dB(A) vorgeschlagen. Im untersuchten Bereich (L151)  leben ca. 570 Menschen in 
Gebieten mit LNight > 55 dB(A). 

3. Maßnahmenplanung6)

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung7)

keine

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre8)

Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h für LKW und PKW in der Nachtzeit (22.00-06.00 Uhr).

( siehe Anlage - Anfrage / Antrag vom 05.03.2013 )

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 
Schutz für die nächsten fünf Jahre9)

Ruhige Gebiete werden nicht beeinflusst.

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen10)

Als langfristige Strategie wurde die Aufhebung des Einbahnstraßensystems am Knotenpunkt Fritz-
Wenck-Str./Kasseler Str. untersucht. Diese Untersuchung ergab jedoch geringere Minderungen der 
Betroffenenzahlen als die Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h und wurde daher nicht weiter in Er-
wägung gezogen. Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder -wälle sind im innerstädtischen Bereich 
nicht möglich. Eine Verlegung nach Süden wäre aufgrund der Topografie sehr schwierig. Bei einer 
Verlegung nach Norden würden bisher weniger betroffene Wohngebiete stärker belastet werden. Vor-
zuschlagen wären neue Flüsterasphaltsysteme, die auch schon für Geschwindigkeiten bis 40 km/h 
eingesetzt werden können. Da hierfür aber noch keine Lärmminderungswerte gemäß RLS 90 und kei-
ne Langzeitstudien vorliegen, ist eine genaue Berechnung der Betroffenenreduzierung nicht möglich. 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen an den 
Hauptverkehrsstraßen (L151 eingeklammert) 11)
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LDEN   dB(A) Belastete Menschen – 
Straßenlärm

LNight   dB(A) Belastete Menschen – 
Straßenlärm

über 55 bis 60 277 (218) Differenz:-0 über 50 bis 55 467 (459)     Differenz:-180

über 60 bis 65 404 (404) Differenz:-75 über 55 bis 60 385 (383)     Differenz:-184

über 65 bis 70 479 (476) Differenz:-26 über 60 bis 65 0 (0)             Differenz:-123

über 70 bis 75 (0) 0         Differenz:-17 über 65 bis 70 0 (0)

über 75 (0) 0 über 70 0 (0)

Summe 1160 (1098) Summe 852 (842)

Differenz Differenz

4. Formelle und finanzielle Informationen

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans 

 24.05.2013 (Bericht „Lärmaktionsplanung der Lutherstadt Eisleben (2013)“

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans

entfällt

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen

entfällt

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans12)

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Nachtzeit auf 30 km/h
bringt für mind. 480 Menschen im untersuchten Bereich (L151, Wohnungen mit LNight>50 dB(A)) eine 
Verbesserung um eine Pegelklasse. Die Verbesserung beträgt im Mittel 2,5 dB.
Trotz dieser Verbesserungen wurde die Maßnahme aufgrund anderer Bewertungskriterien vom 
Straßenverkehrsamt Sangerhausen abgelehnt. Die Begründung wird mit beigefügt (Schreiben vom 
19.11.2013). 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans13)

Kosten für die Aufstellung (Ausbreitungsrechnungen): 5612,04 €

4.6 Weitere finanzielle Informationen14)

keine

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet

entfällt

Ort, Datum
Lutherstadt Eisleben, den 19.12.2013 gez. i.A. Richter

Stadt Lutherstadt Eisleben
Fachbereich 3 / Kommunalentwicklung Bau
Postfach 01331 / Markt 1
06282 Lutherstadt Eisleben

Erläuterungen zum Ausfüllen dieser Formblätter enthält die nachfolgende Seite!
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1) Die Einwohnerzahl der Gemeinde, ihre räumliche Gliederung und ihre Lage zur Hauptverkehrsstraße
bzw. Haupteisenbahnstrecke sind zu nennen. Obwohl Sachsen-Anhalt über keinen Großflughafen
nach der Begriffsbestimmung von § 47b Bundes-Immissionsschutzgesetz verfügt, sind für die betrof-
fenen Gemeinden, die im Rahmen der durchgeführten Lärmkartierung ermittelten Geräusche des
Großflughafens  Leipzig/Halle  zu  nennen.  Sonstige  Straßen,  Eisenbahnstrecken  oder  weitere  An-
lagen, die auf die Gemeinde einwirken, können an dieser Stelle als sonstige Lärmquellen genannt
werden.

2) Der rechtliche Hindergrund ist mit dem Verweis auf § 47d BImSchG abschließend genannt.

3) Dieser Punkt ist nicht auszufüllen. Sachsen-Anhalt wird bei den Mitteilungen an das Bundesumwelt-
ministerium bzw. das Umweltbundesamt auf die entsprechenden, bereits an die Kommission übermit-
telten Grenzwerte verweisen.

4) Diese Daten sind den Lärmkarten zu entnehmen.

5) Die Bewertung sollte unter Beachtung des für den jeweiligen Standort bestehenden Schutzanspru-
ches nach der Verkehrslärmschutzverordnung und des Baugebietes nach der Baunutzungsverord-
nung erfolgen. Die Bewertung soll ferner darauf eingehen, ob die Personen in ehemals ruhigen Ge-
bieten lebten, die erst später verlärmt wurden, ob Schallschutzfenster abgelehnt wurden etc.

6) Sofern die Lärmkarte betroffene Einwohner in Pegelklasse LNight > 55 dB(A) oder höher ausweist,
muss Ziff. 3.1 bearbeitet werden.     

7) Hier sind durch die Gemeinde die Maßnahmen des Schallschutzes im Zusammenhang mit dem Neu-
bzw. Ausbau der Hauptverkehrsstraße aufzulisten. In der Regel sind die erforderlichen Maßnahmen
Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses, der den Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften
vorliegen  müsste.  Falls  neben Maßnahmen des  aktiven  Schallschutzes  im Einzelfall  auf  passive
Schallschutzmaßnahmen, wie Schallschutzfenster verwiesen worden ist, sind diese Maßnahmen hier
aufzulisten. Erfasst werden sollen ebenfalls Maßnahmen im Rahmen der Lärmsanierung an Bundesf-
ernstraßen. 

8) Nunmehr schließt  sich der entscheidende Prüfschritt an. Sofern die betroffenen Einwohner bereits
durch Schallschutzfenster in ihren Wohnungen gegen den Umgebungslärm geschützt werden und
alle verhältnismäßigen Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm der betroffenen Einwohner bereits aus-
geschöpft  sind,  erübrigt  sich eine weitere Aktionsplanung. Falls aus dem  Ergebnis der Prüfung
Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung geplant werden, sind diese hier zu aufzuführen.
Auch Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung können hier genannt werden, beispielsweise Ver-
meidung der bauplanungsrechtlichen Festsetzung von schutzbedürftigen Wohn- oder Mischgebieten
in den verlärmten Bereichen. 
Konkret benannte Maßnahmen führen in der Regel zu einer Reduzierung der Zahl der Betroffenen
vor allem in den hohen Pegelklassen. Diese Zahlen werden unter Punkt 3.5 aufgelistet.

9) Sollten Maßnahmen zur Lärmminderung geplant werden, dürfen diese zum Beispiel bei einer Orts-
umgehungsstraße nicht zu einer Verschlechterung der Situation in den „Ruhigen Gebieten“, (Vergrö-
ßerung der Betroffenenzahl) führen. 

10) Hier sind Maßnahmen aufzuführen, deren Realisierung erst nach einem Zeitraum von mehr als fünf
Jahren umgesetzt werden können. 
Konkret benannte Maßnahmen sollen auch hier in der Regel zu einer Veränderung (Reduzierung der
Betroffenenzahlen in den hohen Pegelklassen!) der Zahl der betroffenen Personen in den einzelnen
Pegelklassen führen. Diese werden unter Punkt 3.5 aufgelistet.

11) Durch Ausbreitungsberechnungen zur Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen der Lärm-aktionspla-
nung, lassen sich die Zahl der betroffenen Einwohner in den einzelnen Pegelklassen neu berechnen.
Vorrangiges Ziel ist eine Reduzierung der Zahl der betroffenen Einwohner in den hohen Pegelklas -
sen. Neben der Zahl der betroffenen Einwohner für den Tag-Abend-Nacht-Zeitraum muss auch die
Zahl der betroffenen Einwohner in der Nacht für die einzelnen Pegelklassen ausgewiesen werden.
Die ermittelten Summen aus der Gesamtzahl der betroffenen Einwohner werden jeweils für den Tag-
Abend-Nacht-Zeitraum (LDEN) und den Nachtzeitraum (LNight) angegeben. 
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Die Reduzierung ergibt sich aus der Differenz der  Angaben in Punkt 2.1 und Punkt 3.5.
  

 12) Zusammenfassend kann an dieser Stelle die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen aufgeführt wer-
den. In der Regel werden Maßnahmen dann als besonders wirkungsvoll betrachtet, wenn ihre Aus-
wirkungen die Lebensqualität einer großen Zahl von Betroffenen verbessert haben.

13) Sofern diese Informationen verfügbar sind. 

14) Hier können Kosten-Nutzen- oder Kostenwirksamkeitsanalysen angeführt werden.
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